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Volksbegehren "Don't smoke" 
Einleitungsantrag - Stattgebung 

 

 
 
 
 
 

Entscheidung 
 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Volksbegehrengesetzes 2018 wird dem am 4. April 2018 vorgelegten 

Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung „Don’t 

smoke“ stattgegeben.  

 

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:  

 

„Wir fordern aus Gründen eines optimalen Gesundheitsschutzes für alle Österreiche-

rinnen und Österreicher eine bundesverfassungsgesetzliche Regelung für die Beibe-

haltung der 2015 beschlossenen Novelle zum Nichtraucherschutzgesetz (Tabakge-

setz).“  

 

Gemäß § 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 werden für dieses Volksbegehren fest-

gesetzt: 

 

Stichtag:      27. August 2018 

Beginn des Eintragungszeitraumes:  1. Oktober 2018 

Ende des Eintragungszeitraumes:  8. Oktober 2018 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diese Entscheidung ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. 

 

 

 

Für den Bundesminister: 

 

MR Mag. Robert Stein 

 

 

elektronisch gefertigt 


